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	 Brandschutz und Entrauchung 

DIN 18232 Teil 10: Anforderungen an Dienstleister für RWA-Anlagen

Rauch-Wärme-Abzugsanlagen 
(RWA) sorgen im Brandfall für si-
chere Fluchtwege von Personen 
aus Gebäuden, eine Verringe-
rung von Brandfolgeschäden und 
für eine ausreichende Sicht der 
Brandbekämpfer für einen ziel-
gerichteten Löschangriff. Wichti-
ge Vorgaben zur Planung, Ausfüh-
rung und zum Betrieb von RWA-
Anlagen enthalten die 10 Teile der 
Normenreihe DIN 18232 „Rauch- 
und Wärmefreihaltung“. Doch 
welche Fachkompetenz sollten 
Unternehmen und Personen ha-
ben, die solche für den Gesund-
heits- und Sachschutz wichtigen 
RWA-Anlagen planen und aus-
führen? Darüber informiert der 
im Dezember 2024 erschienene 
Weißdruck der DIN 18232 Teil 10 
„Anforderungen an Dienstleister, 
die Planung, Projektierung, Mon-
tage, Inbetriebsetzung, Über-
prüfung, Abnahme und Instand-
haltung im Anwendungsbereich 
Rauchableitung, Rauchabzug und 
Rauchfreihaltung ausführen“.

Errichtet und gewartet wer-
den Brandschutzsysteme oft von 
Dachdeckern, Elektrikern, Lüf-
tungsbauern und Brandschutz-
betrieben. Hier stellt sich die 
Frage nach der notwendigen 
„Zulassung“ für Tätigkeiten an 
RWA-Anlagen.

Erfahrungen von Brandschutz-
sachverständigen zeigen, dass 
die notwendige Sachkunde der 
ausführenden Firmen und Per-
sonen zur Montage und Instand-
haltung der Systeme, auch unter 
Einhalten der Unfallverhütungs-
vorschriften und von Hersteller-
vorgaben, oft nicht ausreichend 
ist. Eine „Zulassung“ im Sinne ei-
ner Rechtsvorschrift oder eine 
allgemeine Regelung für Arbeiten 
an Brandschutzsystemen gab es 
bis Ende 2024 nicht.

Besonders kritisch ist die Situ-
ation, wenn bildungsferne „Sach-
kundige“ an elektrischen Sys-
temen arbeiten. Hier ist zu be-
achten, dass zur Montage und 
Instandhaltung von elektrischen 
RWA-Anlagen neben der Bestel-
lung einer Elektrofachkraft nach 
DIN VDE 1000 Teil 10 „Anforde-
rungen an die im Bereich der 
Elektrotechnik tätigen Personen“ 
(2021) auch das Einhalten berufs-
genossenschaftlicher Unterneh-
menspflichten (DGVU Grundsatz 
303-001) erforderlich ist. Dazu 
wird von der befähigten Person 
eine abgeschlossene elektrotech-
nische Berufsausbildung oder 
eine vergleichbare Qualifikation 
gefordert.

Leitlinien zum Nachweis der fach-
lichen Qualifikation für Tätigkei-
ten an RWA-Anlagen liefert seit 
Ende 2024 die DIN 18232 Teil 10. 
Die Norm behandelt Dienstleis-
tungen für alle Arten der Ent-
rauchung durch freie und me-
chanische Lüftungssysteme, 
Rauchschürzen und Rauchschutz-
druckanlagen. Zielgruppen sind 
Planer, Projektierer, Montageun-
ternehmen und Instandhalter.

Der Qualifikation des jeweili-
gen Dienstleisters wird in der DIN 
18232 Teil 10 besonderes Augen-
merk gewidmet. Das Wissen um 
die zu bearbeitenden Systeme 
muss erworben und regelmäßig 

aufgefrischt werden. Alle Anfor-
derungen der Norm werden au-
ditiert. Ein Zertifikat bestätigt 
nach Abschluss eines Zertifizie-
rungsverfahrens die Kompetenz 
des Dienstleisters und einen da-
mit verbundenen Wettbewerbs-
vorsprung (Informationen dazu 
siehe btr-service-center.de).

Die Beschreibungen der Bear-
beitungsphasen der DIN 18232 
Teil 10 sind so aufgebaut, dass 
für alle Systemarten eine durch-
gängige Dokumentation erstellt 
wird, die als Arbeitsgrundlage für 
die dann folgende Bearbeitungs-
phase dient. Durch Dokumenta-
tionen der jeweiligen Phasen soll 

ein Höchstmaß an Qualität der 
Dienstleistung erreicht werden.

Fazit: Mit der DIN 18232 Teil 10 
gibt es nun eine technische Re-
gel, die alle Dienstleistungen zu 
Entrauchungssystemen behan-
delt. Alle Beteiligten, die Leistun-
gen im Bereich von RWA-Anlagen 
erbringen, sollten sich mit die-
ser Norm intensiv beschäftigen 
und klären, welcher Handlungs-
bedarf besteht. Ihnen wird eine 
entsprechende Zertifizierung ge-
mäß dieser Norm empfohlen. Bei 
Haftungsfragen dürfte die DIN 
18232 Teil 10 künftig als Grund-
lage für juristische Entscheidun-
gen dienen.

Weitere Informationen zur RAL-
Gütegemeinschaft „GRW Rauch- 
und Wärmeabzugsanlagen“ und 
zur DIN 18232 finden sich auf 
grw-partner.de.

Für die Rubrik „Norm im 
Fokus“ stellt Kurt Seifert in 
einem Gastbeitrag die DIN 
18232 Teil 10 vor. Seifert ist 
Vorstandsvorsitzender der 
RAL-Gütegemeinschaft „GRW 
Rauch- und Wärmeabzugsan-
lagen“ in Goslar.

Eine monatlich aktualisierte 
Übersicht mit mehr als 350 Nor-
men, Richtlinien, Verordnungen 
und Gesetzen aus der LüKK und 
TGA finden Sie in cci Wissens-
portal unter der Artikelnummer 
cci257169. In dieser nach The-
menbereichen gegliederten Ta-
belle sind die Neuerscheinungen 
des Jahres 2025 und die über 130 
technischen Regeln, zu denen die 
Redaktion Zusammenfassungen 
erstellt hat, gekennzeichnet.

Anzeige

  Einfach Vertrauen einbauen.

Was es braucht, wenn es raucht:  
Die OR4 pro Rauchauslöseeinrichtung.

Weitere Informationen unter 
www.wildeboer.de

 Einfache Integration in Gebäudeautomationssysteme mit    
 BACnet und Modbus

 LCD-Display für zeitsparende Diagnosen und Anzeige

 Präzise Verschmutzungsanzeige

 Lage- und luftrichtungsunabhängig mit geringem Abstand
 zu Störstellen (1,5 x hyd D) einbaubar

 Werkzeugloser Zugang zu Wartungs- und Prüfungszwecken  

 Auch als Variante OR4 basic verfügbar 
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Rauchauslöseeinrichtungen detektieren Rauch in 
Lüftungsleitungen und steuern Brand- und Rauchschutzklappen. 
DIBt-zugelassen und mit VdS-Anerkennung ist die OR4 das 
Gerät, dem der Markt vertraut. Als zuverlässiger und flexibler 
Standard hat sich hierfür vor allem die OR4 pro von Wildeboer 
etabliert und bietet Ihnen folgende Vorteile:


